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Sitzungstermine 2020 
 

 

Die Tagesordnungen und die öffentlichen Sitzungsvorlagen können im Ratsinformationssystem über folgenden Link 
eingesehen werden: www.hilden.de/buergerinfo 

 

 
Amtliche Bekanntmachungen der Stadt Hilden 

 
1. Beschluss der Offenlage zum Bebauungsplan Nr. 138, 2. Änderung für den Bereich 

Breddert / Krabbenburg 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 nach Vorberatung im Stadtentwicklungs-
ausschuss 
 

a) die öffentliche Auslegung des Bebauungsplanes Nr. 138, 2.Änderung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB 
und 
 

b) die Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 
BauGB 

 

beschlossen. 
 
Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 138, 2.Änderung liegt im östlichen Bereich des Stadt-
teils Hilden-Süd. 
 
Es wird im Norden durch den Garather Mühlenbach, im Osten durch die östlichen Grenzen der Flurstü-
cke Nr. 1778, Nr. 1780 und Nr. 1700 (alle in Flur 64 der Gemarkung Hilden), südlich durch die Straße 
Krabbenburg und westlich durch die Straße Breddert begrenzt. 
 
Ziel der zweiten Änderung des Bebauungsplanes Nr. 138 ist es, eine neue der Straße folgende Bau-
körperstellung auszuweisen, damit sich zukünftige Bauvorhaben harmonisch in die Umgebung einfü-
gen. Auch die Baumöglichkeiten im Innenbereich sollen neu strukturiert werden. Neue Baukörper sol-
len sich nach Art - wie bisher: allgemeines Wohngebiet -, Maß und Gestaltung (z.B. Dachform) an der 
Umgebungsbebauung orientieren. Zudem soll der Grünstreifen entlang des Baches erhalten bleiben 
und geschützt werden. 
 
Dem Offenlagebeschluss liegt die Entwurfsbegründung mit Stand vom 07.10.2019 zugrunde. 
 
Der Entwurf der oben genannten Bauleitplanung einschließlich der Begründung und Anlagen liegt in 
der Zeit vom 

10.02.2020 bis 20.03.2020 (einschließlich) 
 

während der Dienststunden im Planungs- und Vermessungsamt der Stadt Hilden im Verwaltungsge-
bäude Am Rathaus 1, 4. Etage, Zimmer 440, für jede Person aus. Dienststunden sind montags und 
freitags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 12:00 Uhr, dienstags und mittwochs in der Zeit von 8:00 Uhr bis 
16:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr. 

 Jan. Febr. März April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Dez. 

Rat 15.  25.   17.   23.  4. 9. 
 Haupt- und Finanzausschuss   11.  20.   26.   25.  

Arbeitskreis Sicherheit u. Ordn.partnerschaften             

Ausschuss für Kultur und Heimatpflege  6.   7.      20.  

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz  13.   14.    10.   3. 

Integrationsrat  5.  29.       13.  

Jugendhilfeausschuss  17.  29.        2. 

Paten- und Partnerschaftsausschuss  12.           

Personalausschuss  17.           

Rechnungsprüfungsausschuss    27.       30.  

Schul- und Sportausschuss  5.  23.       26.  

Sozialausschuss  12.  30.       23.  

Stadtentwicklungsausschuss 29. 19.  22. 27.   19.   18.  

Wahlausschuss 

Wahlprüfungsausschuss 
 

      22.  16.    

Wahlprüfungsausschuss 

Wahlprüfungsausschuss 
 

          17.  

Wirtsch.-u. Wohnungsbauförderungsausschuss  6.   13.    9.    

http://www.hilden.de/buergerinfo
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Es wird darauf hingewiesen, dass während der Zeit der Auslegung jede Person Stellungnahmen zu 
dem Planentwurf abgeben kann. Gemäß § 3 Abs.2 BauGB in Verbindung mit § 4a Abs. 6 BauGB wird 
darauf hingewiesen, dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung 
unberücksichtigt bleiben. 

 
Des Weiteren sind folgende Arten umweltbezogener Informationen verfügbar und werden in den 
Unterlagen zum Bebauungsplan behandelt: 
 

Artenschutz  Eventuelles Vorkommen planungsrelevanter Tierarten im 
Plangebiet  
 

Behandelt in: 
Begründung zum Bebauungsplan 
 

Artenschutzrechtliche Ersteinschätzung Bebauungsplan Nr. 
138, 2. Änderung; Dipl.-Biologe P. Brenner, Köln, April 2019 
 

Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 09.09.2019 
 

Kampfmittelbeseiti-
gung 

 Eventuelles Vorkommen von Kampfmitteln im Plangebiet  
 

Behandelt in: 
Schreiben der Bezirksregierung Düsseldorf (KBD) vom 
09.08.2019 
 

Klima und Luft  Stadtklimatische Situation/ Kaltluftströme/ Temperaturen 
 

Behandelt in: 
Begründung zum Bebauungsplan 
 

Schreiben der BUND-Ortsgruppe Hilden vom 12.09.2019 
 

Lärm  Schutz vor Verkehrslärm / Sportlärm, Maßnahmen zum 
Schallschutz 
 

Behandelt in: 
Begründung zum Bebauungsplan 
 
Schalltechnische Untersuchung zur Lärmeinwirkung durch 
Straßenverkehr; Stellungnahme zum Sportlärm; Grasy+Zanolli 
Engineering GBR; Bergisch Gladbach, März 2019 

 

Vegetation ./. 
 

Wasser  Hochwasserrisiko-Management 
 

Behandelt in: 
Begründung zum Bebauungsplan 
 

Schreiben der Kreisverwaltung Mettmann vom 09.09.2019 
 

Schreiben der BUND-Ortsgruppe Hilden vom 12.09.2019 
 

Kultur- und 
sonstige Sachgüter 

 Denkmäler / kulturelles Erbe 
 

Behandelt in:  
Begründung zum Bebauungsplan (zu: Krabbenburg 11) 
 

 
Der Entwurf des Bebauungsplanes inklusive Begründung kann mit den weiteren Unterlagen – 
wie z.B. Gutachten - auch im Internet unter www.hilden.de/bplanverfahren => Hilden-Süd => 
138-02 eingesehen werden. 
 

Auf den zur Orientierung veröffentlichten Kartenausschnitt wird hingewiesen.  
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Hilden, den 15.01.2020 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
 

Bekanntmachungsanordnung: 
 

Die Veröffentlichung vorstehender Bekanntmachung wird hiermit angeordnet.  
 

Hilden, den 15.01.2020 
Die Bürgermeisterin 
Birgit Alkenings 
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2. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2018 der Stadt Hilden sowie der Entlas-
tung der Bürgermeisterin 
 
Der Rat der Stadt Hilden hat in seiner Sitzung am 11.12.2019 folgenden Beschluss gefasst: 
 
I.1. Der gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW vom Kämmerer auf- und von der Bürgermeisterin dem Rat zur 

Feststellung zugeleitete Jahresabschluss nebst Lage- und Rechenschaftsbericht vom 27.06.2019 
ist vom Rechnungsprüfungsausschuss nach § 101 GO NRW geprüft worden. Das Prüfungser-
gebnis ist im Prüfungsbericht vom 30.09.2019 und im Bestätigungsvermerk vom gleichen Tage 
festgehalten worden. 

 
 Der Jahresabschluss 2018 vom 27.06.2019 wird hiermit gemäß § 96 Abs. 1 GO NRW festge-

stellt. 
 
  2. Nach der Prüfung und Feststellung des vorgelegten Jahresabschlusses durch den Rat der Stadt 

Hilden wird der Jahresüberschuss von 1.623.669,04 Euro der Ausgleichsrücklage in der Gesamt-
position des Eigenkapitals zugeführt. 

 
II.1. Frau Bürgermeisterin Alkenings wird nach § 96 Abs. 1 GO NRW für das Haushaltsjahr 2018 

entlastet. 
 
 
Der Landrat als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat mit Schreiben vom 03.01.2020 von dem 
gem. § 96 Abs. 2 GO NRW angezeigten Jahresabschluss 2018, der Ergebnisverwendung sowie der 
Entlastung der Bürgermeisterin Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
Bilanz 
 
 

AKTIVA in Mio. Euro 31.12.17 31.12.18 PASSIVA in Mio. Euro 31.12.17 31.12.18 

      

  1. Anlagevermögen 469,57 466,55  1. Eigenkapital 265,58 266,45 

   1.1 Immaterielle Vermögensgegen-
stände 

0,20 0,30     1.1 Allgemeine Rücklage 250,52 249,77 

   1.2 Sachanlagen 418,91 415,78     1.2 Sonderrücklagen 1,54 1,54 

   1.3 Finanzanlagen 50,46 50,47     1.3 Ausgleichsrücklage 13,15 13,52 

       1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag 0,37 1,62 

  2. Umlaufvermögen 19,68 28,33    

   2.1 Vorräte 0,22 0,22   2. Sonderposten 92,15 89,89 

   2.2 Forderungen u. sonst. Verm.gegenst. 9,19 10,76    

   2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 0,00   3. Rückstellungen 85,94 91,60 

   2.4 Liquide Mittel 10,27 17,35    

     4. Verbindlichkeiten 38,52 39,50 

  3. Aktive Rechnungsabgrenzung 4,18 3,41     4.2 Verbindl. aus Krediten f. Invest. 28,56 26,49 

       4.3 Verbindl. Liquiditätssicherung 0,00 0,00 

       4.4 Verbindl. aus Kreditähnl. Vorgängen 0,57 0,57 

       4.5 Verbindl. Lieferungen&Leistungen 3,63 4,24 

       4.6 Verbindl. Transferleistungen 0,00 0,11 

       4.7 Sonstige Verbindlichkeiten 5,78 8,09 

      

     5. Passive Rechnungsabgrenzung 11,24 10,85 

       

  Summe Aktiva 493,43 498.29   Summe Passiva 493,43 498,29 
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Ergebnisrechnung 
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Finanzrechnung 
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Prüfung durch die örtliche Rechnungsprüfung 
 
Die Prüfungen durch das Beratungs- und Prüfungsamt ergaben keine Einwendungen, so dass am 
30.09.2019 der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde. 
 
 
Stellungnahme des Rechnungsprüfungsausschusses zum Ergebnis der Prüfung 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss hat den Jahresabschluss und den Lagebericht seinerseits eingehend 
unter Einbezug des Prüfungsberichtes des Beratungs- und Prüfungsamtes geprüft und sich dabei an den 
Vorschriften des § 102 GO NRW orientiert. Er hat sich nach einer Präsentation der Ergebnisse in der 
Ausschusssitzung und der Rückfragen der Ausschussmitglieder ein eigenes Bild bzw. Urteil gebildet. 
Dabei ist der Rechnungsprüfungsausschuss zu keinem anderen Ergebnis oder zu Einwendungen ge-
kommen und schließt sich aufgrund seiner eigenen Prüfungen den Ergebnissen des Prüfberichtes des 
Beratungs- und Prüfungsamtes zum Jahresabschluss der Stadt Hilden zum 31. Dezember 2018 und 
dem Lagebericht für das Haushaltsjahr 2018 an. 
 
Der Rechnungsprüfungsausschuss billigt den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 sowie den La-
gebericht und empfiehlt dem Rat, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen. 
 
 
Der Jahresabschluss und das Bilanztestat für das Jahr 2018 werden hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Entsprechend § 96 Abs. 2 GO NRW werden der Jahresabschluss und das Prüfungstestat im Anschluss 
an die öffentliche Bekanntmachung bis zur Feststellung des folgenden Jahresabschlusses im Rathaus 
der Stadt Hilden, Am Rathaus 1, Amt für Finanzservice, zur Einsichtnahme verfügbar gehalten und im 
Internet auf der Seite der Stadt Hilden (www.hilden.de) veröffentlicht. 
 
Zugleich besteht die Möglichkeit zur Einsichtnahme in den Bericht über die Prüfung des Rechnungs-
prüfungsamtes, die zur Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerkes vom 30.09.2018 
geführt hat. 
 
 
 
Hilden, 30.01.2020 
Birgit Alkenings 
Bürgermeisterin 
 
 
 
 


